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Vollzug der Verbandssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-
Sulzbach; 
Referat für Kultur, Sport und Schulen 
Verfasser: Thomas Boss 
Beratungsfolge 16.01.2007 Zweckverband Berufsschulen Amberg-

Sulzbach 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung stimmt den beiliegenden Verwaltungskostenvereinbarungen 
zwischen dem Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg sowie 
dem Landkreis Amberg-Sulzbach zu.  
 
 
Sachstandsbericht: 
 
Gemäß der Verbandssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach sind 
noch folgende Bereiche durch Vereinbarungen mit der Stadt Amberg und dem Landkreis 
Amberg-Sulzbach zu regeln: 
 

• § 16 S. 2  Geschäftsstelle (Verwaltungskostenbeitrag) 
• § 21   Kassengeschäfte (Verwaltungskostenbeitrag) 
• § 22 Abs.5 S. 2 Rechnungsprüfung (Verwaltungskostenbeitrag) 

 
 
Verwaltungskostenbeiträge 
 
Die Aufgaben der Geschäftsstelle und die Kassengeschäfte des Zweckverbandes 
Berufsschulen Amberg-Sulzbach werden durch die Stadt Amberg wahrgenommen (§16, 
§21). Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Amberg ist umfassend als Sachverständiger zur 
Kassen- und Rechnungsprüfung heranzuziehen (§22 Abs. 5).  
 
Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach bedient sich 
weiterer Querschnittsämter/-einheiten der Stadt Amberg und des Landkreises Amberg-
Sulzbach wie Finanz-, Personal- und Bauverwaltungen etc.. 
 
Die Kosten hierfür sollen nach Maßgabe von gesonderten 
Verwaltungskostenvereinbarungen mit den Verbandsmitgliedern durch den Zweckverband 
Berufsschulen Amberg-Sulzbach erstattet werden (vgl. Anlagen 1 und 2).  

 

 

(Unterschrift Geschäftsleiter) 
 
Anlagen: 2 


